
(ID: 4076) 

B 158 Vereinfachung des Schatzungswesens (Projekt LuVal)

Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

     Steuergesetz
(StG)

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 19. Februar 20191,

beschliesst:

I.

Steuergesetz (StG) vom 22. November 19992 (Stand 
1. Januar 2018) wird wie folgt geändert:

§  28
Unbewegliches Vermögen

§  28 Abs. 3 (aufgehoben)

3 Der Mietwert wird auf den Beginn jeder Steuerperi-
ode durch den Regierungsrat an die aktuellen Ver-
hältnisse angepasst. Dabei ist die unterschiedliche 
Mietzinsentwicklung je nach regionaler Lage und Al-
ter der Objekte zu berücksichtigen.

§  48
Unbewegliches Vermögen

§  48 Abs. 2, Abs. 3 (geändert)

2 Der Steuerwert entspricht 2 Der Steuerwert entspricht

1 B 158-2019
2 SRL Nr. 620

http://srl.lu.ch/data/620/de
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

a. 75 Prozent des Katasterwertes bei Liegenschaf-
ten oder Liegenschaftsteilen, welche die steuer-
pflichtige Person an ihrem Wohnsitz dauernd 
selbst bewohnt, wenn gemäss Schatzungsgesetz 
ein Verkehrswert festgesetzt ist,

a. (geändert) 75 Prozent des Katasterwertes bei 
Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, welche 
die steuerpflichtige Person an ihrem Wohnsitz 
dauernd selbst bewohnt, wenn der Katasterwert 
dem Verkehrswert entspricht,

3 Sind im massgebenden Bemessungszeitpunkt (§ 
55) Investitionen getätigt, für die noch keine Kataster-
schatzung vorliegt, sind diese mit ihrem vollen Wert 
zu berücksichtigen. Bei selbstbewohnten Liegen-
schaften im Sinn von Absatz 2a sind sie mit 75 Pro-
zent ihres Wertes zu berücksichtigen. Steht eine 
landwirtschaftliche Ertragswertschatzung in Aussicht, 
sind die Investitionen mit einem Drittel ihres Wertes 
zu erfassen.

3 Sind im massgebenden Bemessungszeitpunkt (§ 
55) Investitionen getätigt, für die noch kein Kataster-
wert vorliegt, sind diese mit ihrem vollen Wert zu be-
rücksichtigen. Bei selbstbewohnten Liegenschaften 
im Sinn von Absatz 2a sind sie mit 75 Prozent ihres 
Wertes zu berücksichtigen. Steht eine landwirtschaft-
liche Ertragswertschatzung in Aussicht, sind die In-
vestitionen mit einem Drittel ihres Wertes zu erfas-
sen.

§  48a
Mitarbeiterbeteiligungen

§  48a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
Katasterwert (Überschrift geändert)

1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 24b Absatz 1 sind 
zum Verkehrswert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen 
sind angemessen zu berücksichtigen.

1 Der Katasterwert der land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücke ist nach dem Ertragswert festzusetzen. 
Der Ertragswert ist nach den für die bundesrechtli-
chen Schatzungen geltenden Vorschriften zu ermit-
teln.

2 Mitarbeiterbeteiligungen nach den §§ 24b Absatz 3 
und 24c sind bei Zuteilung ohne Steuerwert zu dekla-
rieren.

2 Der Katasterwert der übrigen Grundstücke ent-
spricht dem Verkehrswert.

§  48b (neu)
Ermittlung des Katasterwertes und anderer Werte

1 Die Dienststelle Steuern des Kantons ermittelt den 
Katasterwert und informiert die Eigentümerinnen und 
Eigentümer über die Bewertung.
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

2 Sie besorgt ferner alle Aufgaben im Schatzungswe-
sen, die nicht durch Gesetz oder Verordnung einer 
andern Behörde oder Amtsstelle übertragen sind. Sie 
ermitttelt namentlich

a. die nach dem Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht (BGBB)1 zu ermittelnden Grund-
stückwerte und Anrechnungswerte des Betriebs-
inventars,

b. den für die Erbteilung massgebenden Anre-
chungswert (Art. 617 und 618 ZGB),

c. den durchschnittlichen Jahresertrag eines land-
wirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks bei 
Bildung einer Ertragsgemeinderschaft (Art. 347 
ZGB),

d. den Verkehrswert des unbeweglichen Vermö-
gens, sofern er von einer kantonalen oder kom-
munalen Behörde verlangt wird; ausgeschlossen 
sind Fälle, in denen ein Enteignungsverfahren 
eingeleitet werden kann.

3 Auf die bundesrechtlichen Schatzungen finden die 
Vorschriften über die Ermittlung des Katasterwerts 
sinngemäss Anwendung, soweit das Bundesrecht 
nichts Abweichendes vorschreibt.

§  48c (neu)
Anpassung des Katasterwertes

§  48c Abs. 3 (geändert)

1 Der Katasterwert wird alle fünf Jahre neu ermittelt.

1 SR 211.412.11

http://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de


- 4 - (ID: 4076)

Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

2 Bei Änderung der für die Bewertung massgebenden 
tatsächlichen Verhältnisse und bei Wegfall der Vor-
aussetzungen für eine Ertrags- oder Verkehrswert-
schatzung wird der Katasterwert auf den Zeitpunkt 
der Änderung neu ermittelt.

3 Erweist sich ein Katasterwert wegen Nichtbeach-
tung wesentlicher Tatsachen oder infolge unrichtiger 
Rechtsanwendung als unrichtig, wird er neu ermittelt.

3 Erweist sich ein Katasterwert wegen Nichtbeach-
tung wesentlicher Tatsachen oder infolge fehlerhafter 
Rechtsanwendung als unrichtig, wird er neu ermittelt.

4 Beträgt die Änderung des neu ermittelten Kataster-
wertes gegenüber dem bisherigen Katasterwert mehr 
als fünf Prozent und mehr als 25 000 Franken, tritt 
dieser an die Stelle des bisherigen Katasterwertes.

5 Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die 
Einwohnergemeinden haben Änderungen der für die 
Bewertung massgebenden tatsächlichen Verhältnis-
se der Dienststelle Steuern kostenlos zu melden.

§  48d (neu)
Mitwirkung bei der Ermittlung des Katasterwertes

§  48d Abs. 1 (geändert)

1 Die Amtsstellen des Kantons und der Gemeinden 
haben der Dienststelle Steuern des Kantons auf Ver-
langen Einsicht in sachdienliche Unterlagen zu 
gewähren. Sie können vom Regierungsrat verhalten 
werden, bestimmte von ihm bezeichnete Tatsachen 
von sich aus kostenlos zu melden.

1 Die Amtsstellen des Kantons und der Gemeinden 
haben der Dienststelle Steuern des Kantons auf Ver-
langen Einsicht in sachdienliche Unterlagen zu 
gewähren. Sie können vom Regierungsrat angewie-
sen werden, bestimmte von ihm bezeichnete Tatsa-
chen von sich aus kostenlos zu melden.

2 Die Grundbuchämter melden der Dienststelle Steu-
ern des Kantons kostenlos alle eingetragenen Hand-
änderungen und Änderungen von Grundstückgren-
zen sowie die Begründung und die Aufhebung von 
Baurechten, Stockwerkeigentum und selbständigem 
Miteigentum.
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

3 Die Nachführungsgeometerinnen und -geometer 
haben der Dienststelle Steuern des Kantons auf 
Kosten des Auftraggebers oder der Auftraggeberin 
ein Doppel der Mutationspläne unter Angabe der Kul-
turart und ihrer Masse zuzustellen.

4 Die Gebäudeversicherung Luzern stellt der Dienst-
stelle Steuern des Kantons kostenlos die Unterlagen 
zur Ermittlung der Bauwerte zur Verfügung und mel-
det ihr die Neubauten und baulichen Veränderungen.

§  48e (neu)
Anfechtung von Kataster- und Mietwerten

1 Der Katasterwert und der Mietwert gemäss § 28 
können im Steuerveranlagungsverfahren angefoch-
ten werden.

2 Ändert die Veranlagungsbehörde den Kataster- 
oder den Mietwert ab, informiert die Dienststelle 
Steuern des Kantons den Eigentümer oder die 
Eigentümerin nach Rechtskraft der Veranlagung über 
die neue Bewertung.

3 Soweit bundesrechtliche Schatzungen angefochten 
werden können, gelten die Bestimmungen über die 
Anfechtung von Veranlagungen sinngemäss. Ein-
sprachebehörde ist die Dienststelle Steuern des 
Kantons.

§  49a (neu)
Mitarbeiterbeteiligungen

1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 24b Absatz 1 sind 
zum Verkehrswert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen 
sind angemessen zu berücksichtigen.
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

2 Mitarbeiterbeteiligungen nach den §§ 24b Absatz 3 
und 24c sind bei Zuteilung ohne Steuerwert zu dekla-
rieren.

Titel nach § 259a (neu)
4.3.10 Miet- und Katasterwerte

§  259c (neu)

1 Die Miet- und Katasterwerte nach bisherigem Recht 
bleiben bis zu einer Bewertung nach neuem Recht 
bestehen. 

Titel nach § 259c (neu)
4.3.11 Wirkungsbericht zur Vereinfachung des Schat-
zungswesens

§  259d (neu)

1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat spä-
testens vier Jahre nach dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom … einen Wirkungsbericht zu dieser Geset-
zesänderung.

II.

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch (EGZGB) vom 20. November 20001 (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt geändert:

§  81 §  81 Abs. 1 (geändert)

1 SRL Nr. 200

http://srl.lu.ch/data/200/de
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019

Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung

1 Die in Artikel 618 ZGB und in den Artikeln 17, 18 
und 21 BGBB vorgesehenen Schatzungen werden 
nach den Vorschriften des kantonalen Schatzungsge-
setzes vom 27. Juni 19611 durchgeführt.

1 Die in Artikel 618 ZGB und in den Artikeln 17, 18 
und 21 BGBB2 vorgesehenen Schatzungen werden 
nach den Vorschriften des Steuergesetzes vom 22. 
November 19993 durchgeführt.

III.

Gesetz über die amtliche Schatzung des unbewegli-
chen Vermögens (Schatzungsgesetz, SchG) vom 
27. Juni 19614 (Stand 1. Juni 2015) wird aufgehoben.

IV.

     Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten der Än-
derung. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

     

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber: 

1 SRL Nr. 626
2 SR 211.412.11
3 SRL Nr. 620
4 SRL Nr. 626

http://srl.lu.ch/data/626/de
http://srl.lu.ch/data/620/de
http://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de
http://srl.lu.ch/data/626/de
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B 158 Vereinfachung des Schatzungswesens (Projekt LuVal)


Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


     Steuergesetz
(StG)


Der Kantonsrat des Kantons Luzern,


nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 19. Februar 20191,


beschliesst:


I.


Steuergesetz (StG) vom 22. November 19992 (Stand 
1. Januar 2018) wird wie folgt geändert:


§  28
Unbewegliches Vermögen


§  28 Abs. 3 (aufgehoben)


3 Der Mietwert wird auf den Beginn jeder Steuerperi-
ode durch den Regierungsrat an die aktuellen Ver-
hältnisse angepasst. Dabei ist die unterschiedliche 
Mietzinsentwicklung je nach regionaler Lage und Al-
ter der Objekte zu berücksichtigen.


§  48
Unbewegliches Vermögen


§  48 Abs. 2, Abs. 3 (geändert)


2 Der Steuerwert entspricht 2 Der Steuerwert entspricht


1 B 158-2019
2 SRL Nr. 620



http://srl.lu.ch/data/620/de
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


a. 75 Prozent des Katasterwertes bei Liegenschaf-
ten oder Liegenschaftsteilen, welche die steuer-
pflichtige Person an ihrem Wohnsitz dauernd 
selbst bewohnt, wenn gemäss Schatzungsgesetz 
ein Verkehrswert festgesetzt ist,


a. (geändert) 75 Prozent des Katasterwertes bei 
Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, welche 
die steuerpflichtige Person an ihrem Wohnsitz 
dauernd selbst bewohnt, wenn der Katasterwert 
dem Verkehrswert entspricht,


3 Sind im massgebenden Bemessungszeitpunkt (§ 
55) Investitionen getätigt, für die noch keine Kataster-
schatzung vorliegt, sind diese mit ihrem vollen Wert 
zu berücksichtigen. Bei selbstbewohnten Liegen-
schaften im Sinn von Absatz 2a sind sie mit 75 Pro-
zent ihres Wertes zu berücksichtigen. Steht eine 
landwirtschaftliche Ertragswertschatzung in Aussicht, 
sind die Investitionen mit einem Drittel ihres Wertes 
zu erfassen.


3 Sind im massgebenden Bemessungszeitpunkt (§ 
55) Investitionen getätigt, für die noch kein Kataster-
wert vorliegt, sind diese mit ihrem vollen Wert zu be-
rücksichtigen. Bei selbstbewohnten Liegenschaften 
im Sinn von Absatz 2a sind sie mit 75 Prozent ihres 
Wertes zu berücksichtigen. Steht eine landwirtschaft-
liche Ertragswertschatzung in Aussicht, sind die In-
vestitionen mit einem Drittel ihres Wertes zu erfas-
sen.


§  48a
Mitarbeiterbeteiligungen


§  48a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
Katasterwert (Überschrift geändert)


1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 24b Absatz 1 sind 
zum Verkehrswert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen 
sind angemessen zu berücksichtigen.


1 Der Katasterwert der land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücke ist nach dem Ertragswert festzusetzen. 
Der Ertragswert ist nach den für die bundesrechtli-
chen Schatzungen geltenden Vorschriften zu ermit-
teln.


2 Mitarbeiterbeteiligungen nach den §§ 24b Absatz 3 
und 24c sind bei Zuteilung ohne Steuerwert zu dekla-
rieren.


2 Der Katasterwert der übrigen Grundstücke ent-
spricht dem Verkehrswert.


§  48b (neu)
Ermittlung des Katasterwertes und anderer Werte


1 Die Dienststelle Steuern des Kantons ermittelt den 
Katasterwert und informiert die Eigentümerinnen und 
Eigentümer über die Bewertung.
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


2 Sie besorgt ferner alle Aufgaben im Schatzungswe-
sen, die nicht durch Gesetz oder Verordnung einer 
andern Behörde oder Amtsstelle übertragen sind. Sie 
ermitttelt namentlich


a. die nach dem Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht (BGBB)1 zu ermittelnden Grund-
stückwerte und Anrechnungswerte des Betriebs-
inventars,


b. den für die Erbteilung massgebenden Anre-
chungswert (Art. 617 und 618 ZGB),


c. den durchschnittlichen Jahresertrag eines land-
wirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks bei 
Bildung einer Ertragsgemeinderschaft (Art. 347 
ZGB),


d. den Verkehrswert des unbeweglichen Vermö-
gens, sofern er von einer kantonalen oder kom-
munalen Behörde verlangt wird; ausgeschlossen 
sind Fälle, in denen ein Enteignungsverfahren 
eingeleitet werden kann.


3 Auf die bundesrechtlichen Schatzungen finden die 
Vorschriften über die Ermittlung des Katasterwerts 
sinngemäss Anwendung, soweit das Bundesrecht 
nichts Abweichendes vorschreibt.


§  48c (neu)
Anpassung des Katasterwertes


§  48c Abs. 3 (geändert)


1 Der Katasterwert wird alle fünf Jahre neu ermittelt.


1 SR 211.412.11



http://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


2 Bei Änderung der für die Bewertung massgebenden 
tatsächlichen Verhältnisse und bei Wegfall der Vor-
aussetzungen für eine Ertrags- oder Verkehrswert-
schatzung wird der Katasterwert auf den Zeitpunkt 
der Änderung neu ermittelt.


3 Erweist sich ein Katasterwert wegen Nichtbeach-
tung wesentlicher Tatsachen oder infolge unrichtiger 
Rechtsanwendung als unrichtig, wird er neu ermittelt.


3 Erweist sich ein Katasterwert wegen Nichtbeach-
tung wesentlicher Tatsachen oder infolge fehlerhafter 
Rechtsanwendung als unrichtig, wird er neu ermittelt.


4 Beträgt die Änderung des neu ermittelten Kataster-
wertes gegenüber dem bisherigen Katasterwert mehr 
als fünf Prozent und mehr als 25 000 Franken, tritt 
dieser an die Stelle des bisherigen Katasterwertes.


5 Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die 
Einwohnergemeinden haben Änderungen der für die 
Bewertung massgebenden tatsächlichen Verhältnis-
se der Dienststelle Steuern kostenlos zu melden.


§  48d (neu)
Mitwirkung bei der Ermittlung des Katasterwertes


§  48d Abs. 1 (geändert)


1 Die Amtsstellen des Kantons und der Gemeinden 
haben der Dienststelle Steuern des Kantons auf Ver-
langen Einsicht in sachdienliche Unterlagen zu 
gewähren. Sie können vom Regierungsrat verhalten 
werden, bestimmte von ihm bezeichnete Tatsachen 
von sich aus kostenlos zu melden.


1 Die Amtsstellen des Kantons und der Gemeinden 
haben der Dienststelle Steuern des Kantons auf Ver-
langen Einsicht in sachdienliche Unterlagen zu 
gewähren. Sie können vom Regierungsrat angewie-
sen werden, bestimmte von ihm bezeichnete Tatsa-
chen von sich aus kostenlos zu melden.


2 Die Grundbuchämter melden der Dienststelle Steu-
ern des Kantons kostenlos alle eingetragenen Hand-
änderungen und Änderungen von Grundstückgren-
zen sowie die Begründung und die Aufhebung von 
Baurechten, Stockwerkeigentum und selbständigem 
Miteigentum.
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


3 Die Nachführungsgeometerinnen und -geometer 
haben der Dienststelle Steuern des Kantons auf 
Kosten des Auftraggebers oder der Auftraggeberin 
ein Doppel der Mutationspläne unter Angabe der Kul-
turart und ihrer Masse zuzustellen.


4 Die Gebäudeversicherung Luzern stellt der Dienst-
stelle Steuern des Kantons kostenlos die Unterlagen 
zur Ermittlung der Bauwerte zur Verfügung und mel-
det ihr die Neubauten und baulichen Veränderungen.


§  48e (neu)
Anfechtung von Kataster- und Mietwerten


1 Der Katasterwert und der Mietwert gemäss § 28 
können im Steuerveranlagungsverfahren angefoch-
ten werden.


2 Ändert die Veranlagungsbehörde den Kataster- 
oder den Mietwert ab, informiert die Dienststelle 
Steuern des Kantons den Eigentümer oder die 
Eigentümerin nach Rechtskraft der Veranlagung über 
die neue Bewertung.


3 Soweit bundesrechtliche Schatzungen angefochten 
werden können, gelten die Bestimmungen über die 
Anfechtung von Veranlagungen sinngemäss. Ein-
sprachebehörde ist die Dienststelle Steuern des 
Kantons.


§  49a (neu)
Mitarbeiterbeteiligungen


1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 24b Absatz 1 sind 
zum Verkehrswert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen 
sind angemessen zu berücksichtigen.







- 6 - (ID: 4076)


Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


2 Mitarbeiterbeteiligungen nach den §§ 24b Absatz 3 
und 24c sind bei Zuteilung ohne Steuerwert zu dekla-
rieren.


Titel nach § 259a (neu)
4.3.10 Miet- und Katasterwerte


§  259c (neu)


1 Die Miet- und Katasterwerte nach bisherigem Recht 
bleiben bis zu einer Bewertung nach neuem Recht 
bestehen. 


Titel nach § 259c (neu)
4.3.11 Wirkungsbericht zur Vereinfachung des Schat-
zungswesens


§  259d (neu)


1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat spä-
testens vier Jahre nach dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom … einen Wirkungsbericht zu dieser Geset-
zesänderung.


II.


Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch (EGZGB) vom 20. November 20001 (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt geändert:


§  81 §  81 Abs. 1 (geändert)


1 SRL Nr. 200



http://srl.lu.ch/data/200/de
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 17. Juni 
2019


Anträge der RK vom 3. Juli 2019 für die 2. 
Beratung


1 Die in Artikel 618 ZGB und in den Artikeln 17, 18 
und 21 BGBB vorgesehenen Schatzungen werden 
nach den Vorschriften des kantonalen Schatzungsge-
setzes vom 27. Juni 19611 durchgeführt.


1 Die in Artikel 618 ZGB und in den Artikeln 17, 18 
und 21 BGBB2 vorgesehenen Schatzungen werden 
nach den Vorschriften des Steuergesetzes vom 22. 
November 19993 durchgeführt.


III.


Gesetz über die amtliche Schatzung des unbewegli-
chen Vermögens (Schatzungsgesetz, SchG) vom 
27. Juni 19614 (Stand 1. Juni 2015) wird aufgehoben.


IV.


     Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten der Än-
derung. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.


     


Luzern,


Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber: 


1 SRL Nr. 626
2 SR 211.412.11
3 SRL Nr. 620
4 SRL Nr. 626



http://srl.lu.ch/data/626/de

http://srl.lu.ch/data/620/de

http://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de

http://srl.lu.ch/data/626/de



